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Finanzordnung des Badmintonverein 
Hoyerswerda 1960 e.V. 

 
§ 1 Allgemeine Grundsätze 
 
1. Die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung wird vom Kassenwart unter Aufsicht und  
    Verantwortung des Vorstandes erledigt. 
 
2. Der Kassenwart des BV Hoyerswerda 1960 darf Zahlungen nur auf der Grundlage ordnungsgemäß 
    ausgefüllter Belege durchführen. 
 
3. Als ordnungsgemäß gilt ein Beleg dann, wenn: 
3.1. die Abrechnung mit den geforderten Informationen erfolgt, 
3.2. die Zahlungsanweisung durch einen Zahlungsanweisungsberechtigten vorgenommen wurde, 
3.3. der Zahlungsgrund durch Satzung, Ordnungen oder Vorstands- bzw. Vereinsbeschluss rechtens 
       ist. 
 
4. Der Bargeldbestand in der Bargeldkasse darf einen Betrag von 500,00 € nicht überschreiten.  
    Bei Überschreitungen ist der darüber hinausgehende Betrag innerhalb von 6 Werktagen auf das 
    Bankkonto des BV Hoyerswerda 1960 e.V. einzuzahlen. 
 
5. Durch den Kassenwart erfolgte Barauszahlungen sind durch die Empfänger unterschriftlich mit 
    Datum zu quittieren. 
 
6. Gemäß Kontovertrag mit dem Kreditinstitut sind zwei Vorstandsmitglieder unterschriftsberechtigt.  
    Es ist jeweils eine Unterschrift zu leisten. 
 
7. Gemäß § 10 (2) der Satzung des BV Hoyerswerda 1960 unterliegt der Umgang und Nachweis über  
    die Verwendung der finanziellen Mittel jährlich einer Kontrolle durch die Kassenprüfer. Den 
    Kassenprüfern ist darüber hinaus jederzeit Einblick in die Bücher und Belege zu gewähren. 
 
8. Aufwandsentschädigung:  
Dem Vorstand, im Verein, können für die Durchführung ihrer Tätigkeiten eine Aufwandsentschädigung 
gezahlt werden. Die Höhe der Aufwandsentschädigungen wird von der Mitgliederversammlung jährlich 
beschlossen. Die Höhe überschreitet nicht einen jährlichen höchst Mitgliedsbeitrag lt. aktueller 
Beitragsordnung des BV Hoyerswerda 1960 e.V.  
 
§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt mit Beschluss des Vorstandes des Badmintonverein Hoyerswerda 1960 e.V. am 
01.03.2020 in Kraft. 
 
 
______________________            ______________________              _____________________                       
    Vorsitzender                                     Geschäftsführer                               Verantwortlicher 
   Frank Sengbusch                               Andreas Hansch                    Kinder- , Jugend- und Freizeitsport 
               Steffen Karbstein 
 
___________________ 
       Kassenwart 
  Antje Karbstein 


